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Kurzzusammenfassung 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat den Auftrag zur Erstellung eines Landesplans Pflege erteilt und sich damit einer der drängendsten gesellschaftlichen Fragen zugewandt: Der Sorge um die Versorgung und Pflege einer älter werdenden Gesellschaft. Der Landesplan Pflege gliedert sich in fünf Kapitel: Demografie, Infrastruktur der pflegerischen Versorgung, Pflegesozialplanung, Demenz-Monitoring und Monitoring Pflegepersonalbedarf. Diese Kapitel sind inhaltlich eng miteinander verknüpft, fokussieren sich jedoch auf unterschiedlich zu profilierende landespolitische Zugänge und Governance-Bereiche einer zukunftsorientierten Landespflegepolitik. Sie enthalten systematische Bestandsaufnahmen der informellen und formellen Versorgung sowie Vorausberechnungen künftiger Entwicklungen und Bedarfssituationen, verbunden mit Fragen der verfügbaren Ressourcen. 

Es zeigt sich, dass Mecklenburg-Vorpommern einerseits bereits seit Jahren über Erfahrungen mit demografischen Entwicklungen verfügt, die andere Regionen in Deutschland erst noch erwarten. Andererseits fällt die Zunahme der Zahl Pflegebedürftiger in den meisten Landkreisen und Städten weniger stark aus als noch vor wenigen Jahren prognostiziert. Anpassungen der Infrastruktur bleiben zwar notwendig, jedoch in einem deutlich geringeren Umfang als einst befürchtet.


Extrakt und zentrale Empfehlungen zum Landesplan Pflege
1. Pflegesozialplanung

· Mit der im Landespflegegesetz Mecklenburg-Vorpommern (LPflegeG M-V) verankerten kommunalen Pflegesozialplanung übernimmt das Land eine Pionierrolle in der aktuellen Diskussion auf Bundesebene um neue Steuerungskompetenzen der Kommunen in der Langzeitpflege.

· Es fehlen verlässliche, leicht zugängliche und aktuelle Datensätze für die kommunale Pflegeplanung. Bund, Länder und Kommunen müssen in der Bereitstellung und Aufbereitung der Daten neu zusammenwirken. Auf Bundesebene wurde ein entsprechender Prozess eingeleitet. Dessen Ergebnisse sind bei einer Novellierung des LPflegeG M-V einzubeziehen.

· Die Pflegesozialplanerinnen und -planer in den Landkreisen und kreisfreien Städten sollten die Ergebnisse und Datenaufbereitungen im Landesplan Pflege zunächst in moderierten Zukunftswerkstätten diskutieren und Modifikationen im Berichtsstand erörtern. Die Ergebnisse sind bei einer Novellierung des LPflegeG M-V zu berücksichtigen.

· Im Zuge der Weiterentwicklung des LPflegeG M-V gilt es zu prüfen, wie die Pflegestrukturplanung sektorenübergreifend weiterentwickelt werden kann.

· Eine Pflegestrukturplanung kann nicht ohne eine systematische und regional gegliederte Analyse des Personalbedarfs, des Personalbestandes und der Qualifikationsreserven in den maßgeblichen Pflegeberufen erstellt werden.

· Ohne Künstliche Intelligenz (KI) werden die Aufgaben der kommunalen Pflegesozialplanung langfristig nicht oder zumindest nicht effizient zu bewältigen sein. Mecklenburg-Vorpommern sollte sich an der Entwicklung von KI-basierten Planungstools beteiligen bzw. diese nutzen. Künftige Infrastrukturdefizite und aktuelle Formen der Unterversorgung lassen sich nur durch eine systematische Verschränkung von Empirie und örtlicher Expertise sowie der Auswertung der Erfahrungen in integrierten Care- und Case-Management- Strukturen identifizieren.

· Dafür bedarf es neben verlässlichen Daten auch regional und örtlich vereinheitlichter IT-gestützter Auswertungsroutinen von Beratungs-, Begleitungs- und Case-Management-Erfahrungen bzw. Fallkonstellationen. Die Frage der Umsetzung von KI-basierten Planungs-, Steuerungs- und Informationstools für Pflegeplanerinnen und -planer in Mecklenburg-Vorpommern wird in Abhängigkeit der hierzu geführten Diskussion auf Bundesebene und der zu schaffenden bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen zu beantworten sein.

· Die im Zukunftspakt Pflege diskutierte Einführung einer regional ausgerichteten fachlichen Begleitung und Unterstützung bietet eine maßgebliche Perspektive für den Aufbau abgestimmter, integrierter 
Beratungs-, Begleitungs- und Case-Management-Strukturen. Sobald im Rahmen einer Pflegereform hierfür der bundesgesetzliche Rahmen geschaffen ist, wird empfohlen, die Umsetzung dieser Vorgaben für neue Beratungs-, Begleitungs- und Case-Management-Strukturen im Land Mecklenburg-Vorpommern, angepasst an die regionalen Gegebenheiten und unter Nutzung bestehender Strukturen, gemeinsam mit den Pflegekassen und Leistungserbringern umzusetzen.


Handlungsempfehlungen
1. Empirische Grundlagen qualifizieren und zugänglich machen
2. Expertise vor Ort nutzen und gemeinsam weiterentwickeln
3. Gezielte Förderung von partizipativen Ansätzen
4. Stärkere Fokussierung auf Maßnahmen in den Pflegesozialplänen



2. Demenzmonitoring
· Auch mit dem Demenzmonitoring übernimmt das Land Mecklenburg-Vorpommern eine Pionierrolle in Deutschland – insbesondere im Zusammenhang mit der Nationalen Demenzstrategie.

· Die im Landesplan Pflege aufbereiteten Daten bieten den Pflegesozialplanerinnen und -planern eine wichtige Grundlage und geben Hinweise auf den potenziellen Unterstützungsbedarf sowie das Vorhandensein von Menschen mit Demenz in den jeweiligen Altersgruppen und Ausprägungen der Erkrankung. Diese Erkenntnisse fließen in den zu erstellenden Demenzplan für Mecklenburg-Vorpommern ein.

· Der Demenzkompass schafft die Möglichkeit, die Angebotsstrukturen für Menschen mit Demenz übergreifend sichtbar zu machen. Wo es um örtliche Teilhabeangebote geht, ist es sinnvoll, diese nur örtlich im Rahmen von Dossiers oder der Pflege- und Sozialplanung vorzuhalten und bekannt zu machen.

· Der Demenzkompass sollte unbedingt verstetigt werden und bedarf der Disseminierung, aber auch Strategien zu seiner Unterhaltung und Pflege einschließlich der dafür erforderlichen Ressourcen.

· Die im Landesplan Pflege formulierten Empfehlungen zur verbesserten Epidemiologie, Versorgungsstruktur, Versorgungsqualität und Teilhabe sind mit den relevanten Akteuren aus dem korporatistischen System (Leistungsträger, Leistungserbringer, Kommunen, Zivilgesellschaft und Wissenschaft) zu diskutieren und für den Demenzplan des Landes Mecklenburg-Vorpommern nutzbar zu machen. Der wissenschaftliche Expertenbeirat Demenz bietet hierfür ein geeignetes Gremium.

Handlungsempfehlungen
1. Fortführung und Weiterentwicklung des Demenz-Monitorings
2. Strukturierte Aufnahme des Themas Demenz in den Pflegesozialplänen
3. Weiterentwicklung des Demenzkompasses
4. Medizinisch-pflegerische Versorgung für Menschen mit Demenz verbessern
5. Ausdifferenzierte Beratungsstrukturen aufeinander beziehen
6. Teilhabe sichern - lokal und mit besonderem Fokus auf benachteiligte Gruppen


3. Monitoring Pflegepersonalbedarf
· Das Monitoring Pflegepersonalbedarf liefert eine unverzichtbare Datenbasis für die sektorenübergreifende Sicherstellung der pflegerischen Versorgung. Es wird geprüft, ob die Einführung einer Registrierungsverpflichtung für beruflich Pflegende im Sinne einer integrierten Registrierung einen Beitrag zur Sicherstellung der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung leisten kann und dabei auch das Monitoring des Pflegepersonalbedarfs vereinfachen und qualifizieren kann.

· Das Monitoring Pflegepersonalbedarf unterstreicht die Notwendigkeit der Sicherstellung regionaler Ausbildungsstrukturen für Pflegeassistenz, Pflegefachpersonen, akademische Ausbildungen sowie transnationale Pflegekräfte und ihre Integration.

· Das Monitoring Pflegepersonalbedarf ist für alle an der pflegerischen und gesundheitlichen Versorgung beteiligten Akteure von zentraler Bedeutung und sollte auf Landes- und regionaler Ebene für konzertierte Aktionen zur Sicherstellung der pflegerischen Versorgung genutzt werden.

· Alternativlos ist der kompetenzorientierte Einsatz von Pflegefachpersonen. Dies sollte bei den Verhandlungen über die Umsetzung des Befugniserweiterungs- und Entbürokratisierungsgesetzes sowie eines Advanced-Nursing-Practice-Gesetzes konsequent berücksichtigt werden – auch im Sinne der Verankerung einer pflegezentrierten neben einer bisher dominanten arztzentrierten Versorgung im Gesundheitsbereich.


Handlungsempfehlungen
1. Ausbildungsplätze in der Pflegefachpersonen/ Assistenzkräfte regional sicherstellen
2. Passgenauigkeit bei der Anwerbung von Ausbildungsinteressierten herstellen
3. Förderung von Durchlässigkeit und Aufstiegsperspektiven
4. Kompetenzorientierter Einsatz von Pflegefachpersonen
5. Integrierte Registrierung von Pflegefachpersonen und Pflegeassistenzkräften
6. Sektorenübergreifendes und regionalisiertes Personalmonitoring verstetigen


4. Pflegerische Versorgung als Koproduktion
[image: ] Sowohl der Landespflegeausschuss als auch die Pflegekonferenzen bzw. -ausschüsse auf regionaler Ebene stehen für konzertierte und abgestimmte Strategien zur Sicherstellung der pflegerischen Versorgung. Die zahlreichen Good-Practice-Beispiele aus Mecklenburg-Vorpommern, die Erfahrung aus Modellvorhaben und der Kompetenz-Hotspot zu Demenz bieten hervorragende Möglichkeiten, den demografischen Herausforderungen in der Langzeitpflege kooperativ und konzertiert zu begegnen. 
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